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In einer unübersehbar von Entkirchlichung und Sä-
kularisierung geprägten Gesellschaft ist inzwischen
der Religionsunterricht in der Schule oftmals der
einzige Ort, an dem Kindern und Jugendlichen die
Dimension des Religiösen erschlossen werden kann.
Eine Weitergabe des Glaubens kann im Rahmen der
öffentlichen Schule nur unter der Maßgabe der gül-
tigen Erkenntnisse der Didaktik und Pädagogik er-
folgen. Durch die Umsetzung der Theologie in schu-
lische Unterrichtsinhalte und -standards werden die
Grundüberzeugungen des Glaubens und des kirch-
lichen Lebens im Kontext ihrer jeweiligen kulturel-
len Bedeutungen pädagogisch sinnvoll elementari-
siert. 

Dies ist die positive Konsequenz der Stellung des Re-
ligionsunterrichts als „ordentlichem Lehrfach“
gem. Art 7, 3 GG, die diese Erfordernisse absichert. 

Die grundgesetzliche „Verankerung“ des Faches
„Katholische Religionslehre“, so die offizielle Be-
zeichnung, zieht ihre Fäden bis in die vielfältigen
Verwaltungsvorschriften, Erlasse, Verordnungen
und Bestimmungen, um zur Klärung und Stützung
der Position des Faches im konkreten Fall zur Verfü-
gung zu stehen. 

Die folgende Auswahl einiger für die Schulpraxis
und die Arbeit der Fachkonferenzen relevanter
schulrechtlicher Hinweise1 dient diesem Anliegen. 

Religionslehre ist „ordentliches Lehrfach“2

Das bedeutet:

— Der Religionsunterricht (RU) unterliegt der staat-
lichen Schulaufsicht und hat seinen Platz in den
Lehr- und Bildungsplänen sowie im Stundenplan. 

— Religionslehrer/innen müssen das Fach nach den
Vorgaben der staatlichen und kirchlichen Dienst-
aufsicht unterrichten und sich an den geltenden
formalen Kriterien dieses Unterrichts (didak-
tisch-methodische Vorgaben und Bildungsplan-
Standards) messen lassen.

— Religionslehrkräfte müssen staatliche bzw. ent-
sprechend vergleichbare kirchliche Studien- und
Ausbildungsabschlüsse vorweisen.

— Das Fach Religionslehre ist versetzungserheblich,
eine geregelte Notengebung wird vorausgesetzt.

RU in konfessioneller Kooperation gemäß der Ver-
einbarung der Evangelischen Landeskirchen und
der beiden (Erz-)Bistümer in Baden-Württemberg
von 2005 

Da zum Zeitpunkt der Drucklegung die neu ge-
fassten endgültigen Vorschriften für die Durchfüh-
rung von RU in konfessioneller Kooperation noch
nicht vorliegen, verweisen wir auf unsere Home-
page www.ordinariat-freiburg.de/schule. Dort
werden zu gegebener Zeit die Bedingungen für eine
Antragstellung veröffentlicht.  

Abmeldung vom RU aus „Glaubens- und Gewis-
sensgründen“
(Vgl. SchG § 100; VwV d. KM v. 21.12.2000, K.u.U. S.
16/2001 - Teilnahmepflicht.)

Das Kultusministerium hat sich mit den Evangeli-
schen Landeskirchen und den Katholischen (Erz-)Di-
özesen in Baden-Württemberg ab dem Schuljahr
2008/09 auf gemeinsame Informationen zum evan-
gelischen und katholischen Religionsunterricht an
öffentlichen Schulen verständigt. Das Papier liegt
den Schulleitungen vor (K.u.U.2008 S. 200)3.

Teilnahme am Religionsunterricht der eigenen
Konfession
(VwV „Teilnahme am Religionsunterricht“ v.
21.12.2000, K. u. U. S. 16/2001.)

Eine Teilnahme am Religionsunterricht der anderen
Konfession ist bei in der selben Schule gleichzeitig
angebotenem Religionsunterricht der eigenen Kon-
fession für die Klassenstufen 5 bis 10  nicht erlaubt.
Die Ausnahmen für die Kursstufe sind in der o.a.
VwV verbindlich geregelt. Das Neigungsfach ermög-
licht die Teilnahme von Schülern4 der anderen Kon-
fession im sog. „Gaststatus“ und ist von der o.a. Re-
gelung unberührt.

Teilnahme nicht getaufter Schüler/innen am Reli-
gionsunterricht

Das Recht zur Entscheidung über die Teilnahme kon-
fessionsloser (oder nicht getaufter bzw. einer ande-
ren Religionsgemeinschaft angehörender) Schüler
am katholischen Religionsunterricht steht aus-
schließlich der Kirche zu. Dabei ist die Entscheidung
an die  Religionslehrer delegiert, die aber gehalten
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sind, bei Unklarheiten in der Schulabteilung des
Erzbischöflichen Ordinariats nachzufragen. 

Ein Rechtsanspruch auf eine Teilnahme am katholi-
schen Religionsunterricht besteht für konfessions-
lose  (bzw. einer anderen Religion angehörende)
Schüler nicht. 

Dies ist insbesondere in Fällen des durch die Auf-
nahme dieser Schüler begründeten Überschreitens
des Klassenteilers (Lerngruppenteilers) bedeutsam.  
In Fällen, in denen die aus diesem Grund entste-
hende Überschreitung des Klassenteilers absehbar
ist, sollte durch die staatliche Behörde die schulor-
ganisatorische Voraussetzung zur Bildung einer wei-
teren Lerngruppe geschaffen werden. 

Grundsätzlich sollen nach Möglichkeit die Religions-
lehrer/innen (noch) nicht getaufte sowie anderen
Religionsgemeinschaften zugehörige Schüler/innen
in ihren Unterricht aufnehmen. Für diese gelten
dann die gleichen Rechte und Pflichten wie für die
katholischen Schüler/innen. 

Ethik-AG in den Eingangsklassenstufen
(Vgl. jew. Organisationserlass - Eigenständigkeit der
Schulen und Schulorganisation, VwV v. 13.02.08,
K.u.U. 2008/S.63.)

Die Einrichtung einer Ethik-AG  in Unterstufenklas-
sen ist ebenso möglich und legitim wie die Einrich-
tung einer Philosophie-AG o.a. Eine solche Ethik-AG
muss aber –wegen der begrifflichen Nähe zum Fach
Ethik – gegenüber der Elternschaft ausdrücklich als
freiwillige Arbeitsgemeinschaft, also ohne Teil-
nahmepflicht und Noten, angekündigt werden. Eine
Verpflichtung der Kinder zur Teilnahme an einer
Ethik-AG, etwa während der Zeiten des Religions-
unterrichts zur Lösung des Aufsichtsproblems, ent-
spricht nicht den geltenden Verordnungen.   

Fachkonferenz und Fachschaft
(Vgl. Konferenzordnung §5 sowie SchG § 45.)

Die Konferenzordnung sieht die Bildung von Teilkon-
ferenzen vor, wozu die Fachkonferenz gehört. Die
Festlegung der Fächer oder Fächergruppe, die zu ei-
ner Fachkonferenz gehören, wird von der Gesamt-
konferenz festgelegt. Für die Fächer Katholische
Religionslehre und Evangelische Religionslehre be-
steht oft eine gemeinsame Fachkonferenz im Sinne
einer Fächergruppe, da es sich beim RU jeder Kon-
fession jeweils um ein eigenes Schulfach handelt.

An manchen Schulen wird auch Ethik mit einbezo-
gen. – Der Begriff Fachschaft wird inzwischen auch
im schulischen Bereich verwendet, um die Zu-
sammengehörigkeit im Sinne der Fachkonferenz zu
benennen. In den Verordnungen und Gesetzen ist
der Begriff nicht vorhanden. Fachschaften gibt es
im Bereich der Hochschulen und Universitäten. 

Teilnahmepflicht an Konferenzen 
(Konferenzordnung § 10.)

Die Teilnahmepflicht an den jeweiligen GLK oder
Fachabteilungs- bzw. Fachkonferenzen gilt grund-
sätzlich in der gleichen Form für die Religionslehr-
kräfte im kirchlichen Dienst (vgl. Ordnung für Lehr-
kräfte im RU § 3).

Kontingentstundentafel Fach Religionslehre 
(Vgl. Verordnung d. KM zur Änderung schulrecht-
licher Vorschr. v. 05.02.2004 - K.u.U. 03. März 2004,
Art. 9, S. 47.) 

„Die Wochenstunden in Religionslehre werden unter
Beteiligung der zuständigen kirchlichen Beauftrag-
ten festgelegt.“ (ebd. S. 47.)
Ein sinnvolles Arbeiten mit den Bildungsstandards
Religionslehre im Interesse der Schülerinnen und
Schüler erfordert die Einhaltung folgender Zuord-
nung der Wochenstunden in den einzelnen Stufen:

• Klassenstufe 5/6: 4 Wochenstunden,

• Klassenstufe 7/8: 3 Wochenstunden,

• Klassenstufe 9/10: 4 Wochenstunden.

Schulgottesdienste
(VwV v. 31.07.2001. K.u.U. S.306/2001.)

Den Schulen wird empfohlen, zu Beginn und zum
Ende des Schuljahres, vor oder nach größeren Fe-
rienabschnitten (Weihnachts- und Osterferien) in
Absprache mit den Pfarrgemeinden/Seelsorgeein-
heiten vor Ort  Schulgottesdienste anzubieten. Die
Teilnahme der Lehrkräfte und Schüler ist freiwillig.
Die Schulgottesdienst kann ökumenisch gestaltet
werden. 

„Interreligiöse Feiern“ 

(Leitlinien für das Gebet bei Treffen von Christen,
Juden und Muslimen – Handreichung der Deutschen
Bischöfe 24.06.2008, S. 40.)
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